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RS OGH 1981/5/6 3Ob507/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1981

Norm

AVG §8

Rechtssatz

Gegenüber einer "übergangenen Partei", an die keine Bescheidmitteilung ergangen ist, kann ein Bescheid keine

materielle Rechtskraft äußern, solange nicht auf Grund einer nachträglichen Zustellung die formelle Rechtskraft des

Bescheides gegenüber dieser Partei eingetreten ist.
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